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1994 -05 .. 24 

zu 6:313/J 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 
"Ist es richtig, daß der Gemeinde Puch Ihrerseits eine Zusage betreffend den Bau von Lärmschutz­
wänden im Bereich der Raschlsiedlung erteilt wurde? 

Welchen Inhalt hat diese Zusage genau?" 

In einem Schreiben an den Bürgermeister der Gemeinde Puch bei HaI/ein vom 21. 

Oktober 1993 habe ich u.a. klargestellt, daß die Lärmschutzmaßnahmen im Be­

reich der Raschlsiedlung nicht mehr im Ausbauabschnitt "Linien verlegung Puch -

Oberalm" gelegen sind und daher nicht im Rahmen dieses Neubau-Projektes be­

rücksichtigt werden können. 

Die Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Rasch/siedlung wären daher im Zuge 

der schalltechnischen Sanierung der bestehenden Eisenbahnstrecken zu behan­

deln, für die der Lärmkataster Voraussetzung ist. 
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Zu den Fragen 3, 4, 5 und 6: 
"Stimmt es, daß die Verzögerung bei der Errichtung der Lärmschutzbauten das Resultat von Un­
einigkeit zwischen der ÖBB und Ihrem bzw. dem Finanzministerium bezüglich der Finanzierung ist? 

Wenn ja, wann ist eine Lösung dieser Frage zu erwarten? 

Falls nein, woran liegt es dann, daß die DBB ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen 
ist? 

Was werden Sie unternehmen, um die Anrainer der Raschlsiedung ehebaldigst durch den Bau der 
zugesichetten Lärmschutzeinricl7tungen von der unerträglichen Lärmbelästigung zu befreien?" 

Die ÖBB haben im Oktober 1993 die Gemeinde Puch schriftlich von einer Erstrek­

kung der Bauzeit auf das Jahr 1994 informiert, da die Lärmschutzmaßnahmen im 

Bereich der Raschlsiedlung gemeinsam mit den noch umzusetzenden Lärmschutz­

nachrüstungen im Bereich der Linienverlegung realisiert werden. 

Oie Anbotseröffnung der öffentlichen Ausschreibung erfolgte am 17.5. 1994. 

Die Fertigstellung der Lärmschutzeinrichtungen ist noch für 1994 vorgesehen. 

Wier( am {i(. H a.- 1994 

rer Bundesminister 

I 
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